
A. Personenkreise 
In allen Sozialversicherungszweigen stellen die Arbeitnehmer einschließlich der zu ihrer 1 
Berufsausbildung Beschäftigten die größte Gruppe der Versicherten. Arbeitnehmer sind 
grundsätzlich sozialversicherungspflichtig, wenn sie eine Beschäftigung gegen Arbeits
entgelt ausüben. Ob vom Arbeitgeber Meldungen erstattet oder Beiträge gezahlt werden, 
ist für das Entstehen der Versicherungspflicht unbedeutend. Ebenso wenig kann die 
Versicherungspflicht durch Vereinbarungen ausgeschlossen werden. Diese Versiche
rungspflicht besteht in der Kranken- und Pflegeversicherung jedoch unter anderem dann 
nicht, wenn das Arbeitsentgelt die Jahresarbeitsentgeltgrenzen (Versicherungspflicht
grenze~ Rz. 47 ff.) übersteigt. 

Dagegen besteht - sofern eine geringfügige Beschäftigung (~ Rz. 142 ff.) ausgeübt 
wird - in allen Sozialversicherungszweigen mit Ausnahme der Rentenversicherung Ver
sicherungsfreiheit; in der Rentenversicherung ist dies grundsätzlich nur auf Antrag mög
lich (~ Rz. 145). 

Darüber hinaus sind weitere Personengruppen auf Grund besonderer Regelungen in den 
einzelnen Versicherungszweigen versichert oder von der Versicherungspflicht (Versiche
rungsfreiheit) ausgenommen. Im Wesentlichen gehören zum versicherungspflichtigen 
Personenkreis neben den Arbeitnehmern bestimmte arbeitnehmerähnliche Personen
gruppen und die im Gesetz genannten Selbständigen. 

In den Übersichten werden vorrangig die Entscheidungen über Versicherungspflicht 
und Versicherungsfreiheit zur Kranken-, Pflege-, Renten- und Arbeitslosenversicherung 
für Arbeitnehmer oder arbeitnehmerähnliche Personen dargestellt. Dabei werden insbe
sondere in der Praxis typische Erwerbssituationen sozialversicherungsrechtlich beurteilt. 

Die Versicherungspflicht in dem jeweiligen Zweig der Sozialversicherung wird durch 
ein volles Quadrat (•J und die Versicherungsfreiheit durch ein lichtes Quadrat (D) dar
gestellt. Ebenso finden Sie die gesetzliche Grundlage für die Beurteilung. Zusätzlich 
beinhalten die Übersichten zu den jeweiligen Personenkreisen die für das Meldeverfah
ren in der Sozialversicherung nach der Datenerfassungs- und -Übermittlungsverordnung 
(DEÜV) notwendigen .,Personengruppenschlüssel" und die maßgeblichen .,Beitrags
gruppen". 

Bei besonders komplexen versicherungsrechtlichen Beurteilungen stellen Entschei
dungsdiagramme eine praktikable Arbeitshilfe dar. 

Besteht Versicherungs- und/oder Beitragspflicht sind - zumeist vom Arbeitgeber - ent
sprechende Meldungen zu erstellen. Zum Meldeverfahren (einschließlich der Ausfüllan
leitung) werden im Teil ~ .. Meldeverfahren in der Sozialversicherung" (~ Rz. 273 ff.) 
praktikable Hinweise für die Praxis zusammengefasst. 

I. Arbeitnehmer, Auszubildende 

1. Versicherungspflicht und Beschäftigungsverhältnis 

In der Kranken-, Pflege-, Renten- und Arbeitslosenversicherung sind Arbeitnehmer, die 2 
gegen Arbeitsentgelt beschäftigt werden, versicherungspflichtig (§ 2 SGB IV). Auszubil
dende sind selbst dann versicherungspflichtig, wenn keine Ausbildungsvergütung 
gezahlt wird. Die Sozialversicherungspflicht geht von dem Grundgedanken aus, die 
wirtschaftliche Existenz der Versicherungspflichtigen auch bei Krankheit, Arbeitslosig
keit und im Alter sicherzustellen. Das Zustandekommen, der Weiterbestand und die 
Beendigung der Versicherung sind dem Willen der Beteiligten entzogen. Vertragsgestal
tungen, die eine bestehende Versicherungspflicht ausschließen, sind rechtswidrig und 
daher nichtig (§ 32 SGB I). 

Arbeitnehmer i.S.d. Sozialversicherung sind diejenigen, die Arbeit gegen Entgelt in 3 
einem Beschäftigungsverhältnis leisten (§ 7 SGB IV). Der Arbeitnehmer steht dabei in 
einem persönlichen Abhängigkeitsverhältnis zum Arbeitgeber, weil er dessen Weisungen 
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A. Personenkreise 

bei der Arbeitsausführung zu beachten hat, also dessen Direktionsrecht unterliegt. Eine 
wirtschaftliche Abhängigkeit wird - in aller Regel - ebenfalls vorliegen, weil der Arbeit
nehmer auf das Arbeitsentgelt (Lohn, Gehalt, Ausbildungsvergütung etc.) zur Bestrei
tung seiner persönlichen Lebensbedürfnisse angewiesen ist. 

Vor Abschluss eines Arbeitsvertrags besteht häufig der Wunsch eines näheren, unver
bindlichen Kennenlernens. In einem derartigen Probe- oder Einfühlungsverhältnis ist 
das Entstehen von Pflichten (Arbeitsleistung, Entgeltzahlung) nicht gewollt. Auf Grund 
dieser Unverbindlichkeit vollzieht sich das Prohe-/Einfühlungsverhältnis nicht im Rah
men eines sozialversicherungsrechtlichen Beschäftigungsverhältnisses. Folglich ent
steht keine Sozialversicherungspflicht Dies gilt selbst dann, wenn vom Arbeitgeber 
Sach- oder Geldleistungen (z.B. Fahrkostenerstattungen) gewährt werden. DEÜV-Mel
dungen sind in diesen Fällen nicht zu erstatten. 

Bei der Beurteilung der Frage, ob ein Beschäftigungsverhältnis vorliegt und der Mitar
beiter somit als Arbeitnehmer anzusehen ist, muss vom Gesamtbild der tatsächlichen 
Verhältnisse, die evtl. von vertraglichen Festlegungen abweichen können, ausgegangen 
werden. 

Nachfolgende Kriterien sprechen für die Annahme einer Arbeitnehmereigenschaft: 

Der Arbeitnehmer ist verpflichtet, 

den Weisungen des Arbeitgebers hinsichtlich der Arbeitserledigung Folge zu leisten, 

Arbeitszeiten einzuhalten, 

die Arbeitsleistung persönlich zu erbringen, 

Vereinbarungen zur Zielerreichung einzuhalten, Berichte abzugeben und Arbeits
kontrollen zu dulden. 

Dem gegenüber stehen die hauptsächlichen Rechte wie 

Anspruch auf Arbeit während der arbeitsvertragliehen Beziehung, 

Bezahlung nach Tarifvertrag oder anderen vertraglichen Gestaltungen, 

Urlaubsanspruch, 

- Anspruch auf Entgeltfortzahlung im KrankheitsfalL 

Für alle Bereiche des Sozialversicherungsrechts wird der Status des Arbeitnehmers ein
heitlich beurteilt. 

Seratungshinweis: 

Bei der Beschäftigung von Flüchtlmgen sind grundsätzlich keme Besonderheiten zu beachten. Nur 
dann, wenn die Beschäftigung gegen em gesetzliches Beschäftigungsverbot verstößt, ist die Beschäf
tigungsfiktion des § 7 Abs. 4 SGB IV zu beachten. Danach Wird m Fcillen, in denen ein Arbeitgeber 
emen Ausländer ohne die nach § 284 Abs. 1 SGB III erforderliche Genehmigung oder ohne die nach 
§ 4 Abs. 3 des Aufenthaltsgesetzes erforderliche Berechtigung zur Erwerbstätigkeit beschaftigt ver
mutet, dass ein entgeltliches Beschäftigungsverhälmis für die Dauer von 3 Monaten bestanden hat. 

Die in der Zeit vom 1.8.2016 bis 31.12.2020 nach dem Integrationsgesetz möglichen Beschäftigungs
maßnahmen für Flüchtlinge (Flüchtlmgsmtegratwnsmaßnahmen - FIM) begründen hingegen kein 
Beschäftigungsverhältnis. 

2. Abgrenzung des Beschäftigungsverhältnisses vom Dienst-/Werkvertrag 

4 Das Beschäftigungsverhältnis unterscheidet sich vom Rechtsverhältnis eines freien 
Dienstnehmers oder Werkvertragsnehmers durch den Grad der persönlichen Abhängig
keit bei der Erledigung der Dienst- oder Werkleistung. Arbeitnehmer ist, wer weisungs
gebunden vertraglich geschuldete Leistungen im Rahmen einer von seinem Vertrags
partner bestimmten Arbeitsorganisation erbringt. Der hinreichende Grad persönlicher 
Abhängigkeit zeigt sich nicht nur daran, dass der Beschäftigte einem Direktionsrecht 
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I. Arbeitnehmer, Auszubildende 

seines Vertragspartners unterliegt, welches Inhalt, Durchführung, Zeit, Dauer, Ort oder 
sonstige Modalitäten der zu erbringenden Tätigkeit betreffen kann, sondern kann sich 
auch aus einer detaillierten und den Freiraum für die Erbringung der geschuldeten Leis
tung stark einschränkenden rechtlichen Vertragsgestaltung oder tatsächlichen Vertrags
durchführung ergeben. 

Der Grad der persönlichen Abhängigkeit wird auch von der Eigenart der jeweiligen 
Tätigkeit bestimmt. Insoweit lassen sich abstrakte, für alle Tätigkeiten geltende Kriterien 
nicht aufstellen. Manche Tätigkeiten können sowohl im Rahmen eines Beschäftigungs
verhältnisses als auch im Rahmen freier Dienst- oder Werkverträge erbracht werden, 
andere regelmäßig nur im Rahmen eines Beschäftigungsverhältnisses. Aus Art und 
Organisation der Tätigkeit kann auf das Vorliegen eines Beschäftigungsverhältnisses zu 
schließen sein. Dabei sind für die Abgrenzung in erster Linie die tatsächlichen Umstände 
der Leistungserbringung von Bedeutung, nicht aber die Bezeichnung, die die Parteien 
ihrem Rechtsverhältnis gegeben haben oder gar die von ihnen gewünschte Rechtsfolge. 
Der jeweilige Vertragstyp ergibt sich aus dem wirklichen Geschäftsinhalt. Dieser wie
derum folgt aus den getroffenen Vereinbarungen und der tatsächlichen Durchführung 
des Vertrages. Maßgeblich ist die Rechtsbeziehung, so wie sie praktiziert wird und die 
praktizierte Beziehung, so wie sie rechtlich zulässig ist. 

Selbständig ist im Allgemeinen jemand, der unternehmefische Entscheidungsfreiheit 
genießt, ein unternehmerisches Risiko trägt sowie unternehmefische Chancen wahrneh
men und hierfür Eigenwerbung betreiben kann. 

Zu typischen Merkmalen unternehmefischen Handeins gehört u.a., dass Leistungen im 
eigenen Namen und auf eigene Rechnung- statt im Namen und auf Rechnung des 
Auftraggebers - erbracht werden - sowie die eigenständige Entscheidung über 

Einkaufs- und Verkaufspreise, 

- Warenbezug, 

- Einstellung von Personal, 

Einsatz von Kapital und Maschinen, 

- die Zahlungsweise der Kunden (z.B. sofortige Barzahlung, Stundungsmöglichkeit, 
Einräumung von Rabatten), 

- Art und Umfang der Kundenakquisition, 

- Art und Umfang von Werbemaßnahmen für das eigene Unternehmen (z.B. Benut-
zung eigener Briefköpfe). 

Die Spitzenorganisationen der Sozialversicherung haben sich wiederholt mit der 
Abgrenzung einer abhängigen Beschäftigung von einer selbständigen Tätigkeit befasst. 

Zur versicherungsrechtlichen Beurteilung 

- für im Bereich Theater, Orchester, Rundfunk- und Fernsehanbieter, Film- und Fern
sehproduktionentätige Personen (~ Rz. 200), 

- von Handelsvertretern (~ Rz. 232 ff.), 

- Gesellschafter-Geschäftsführern, Fremdgeschäftsführern und mitarbeitenden Gesell-
schaftern einer GmbH (~ Rz. 79 ff.) sowie Geschäftsführern einer Familien-GmbH 
H Rz. 86 ff.), 

mitarbeitenden Angehörigen(~ Rz. 220 ff.) sowie 

bestimmten Berufsgruppen (~ Rz. 218 ff.). 

Auf Grund der Gesamtbetrachtung kann auch jemand selbständig tätig sein, der nur für 
einen Auftraggeber arbeitet und keine Mitarbeiter beschäftigt. Dies ist insbesondere der 
Fall, wenn er für seine Unternehmung bzw. selbständige Tätigkeit eine besondere amtli
che Genehmigung oder Zulassung benötigt. So stützt z.B. die Eintragung in die Hand
werksrolle die Annahme einer selbständigen Tätigkeit. Die Gewerbeanmeldung bzw. die 
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A. Personenkreise 

Eintragung in das Gewerberegister oder in das Handelsregister haben dagegen nur 
schwache Indizwirkung. 

Ist der Auftragnehmer eine Gesellschaft in Form einer juristischen Person (z.B. AG, SE, 
GmbH, UG [haftungsbeschränkt)), schließt dies ein abhängiges Beschäftigungsverhält
nis zum Auftraggeber grundsätzlich aus. Der Ausschluss eines abhängigen Beschäfti
gungsverhältnisses wirkt jedoch nur auf die Beurteilung der Rechtsbeziehungen zwi
schen dem Auftraggeber und dem Auftragnehmer, nicht jedoch auf die Frage, ob die in 
der Gesellschaft Tätigen Arbeitnehmer dieser Gesellschaft sein können. 

Ist der Auftragnehmer eine rechtsfähige Personengesellschaft (z.B. OHG, KG, 
GmbH & Co. KG, Partnerschaftsgesellschaft, GbR). schließt dies ein abhängiges Beschäf
tigungsverhältnis zum Auftraggeber im Regelfall ebenfalls aus. Dies gilt jedoch nicht, 
wenn im Einzelfall die Merkmale einer abhängigen Beschäftigung mit entsprechender 
Weisungsgebundenheit gegenüber den Merkmalen einer selbständigen Tätigkeit über
wiegen. Die gleiche Beurteilung gilt grundsätzlich auch, sofern es sich bei dem Auftrag
nehmer um eine Ein-Personen-Gesellschaft (z.B. Ein-Personen-GmbH bzw. Ein-Perso
nen-Limited) handelt. 

In der Praxis ist die Abgrenzung zwischen einer abhängigen Beschäftigung und einer 
selbständigen Tätigkeit auf Grund der wirtschaftlichen Entwicklung und der veränder
ten Arbeitssituationen nicht mehr eindeutig, sondern fließend. In zahlreichen gerichtli
chen Entscheidungen wurden hierzu Abgrenzungskriterien entwickelt. Einen Überblick 
hierzu bietet die Übersicht .,Abgrenzung abhängiges Beschäftigungsverhältnis/selbstän
dige Tätigkeit im Sozialversicherungsrechtlichen Sinne" (--7 Rz. 218). 

Liegen die Kriterien für die Versicherungspflicht vor, besteht diese Versicherung kraft 
Gesetzes, unabhängig vom Willen der beteiligten Arbeitnehmer und Arbeitgeber. 

a) Statusfeststellung im Anfrageverfahren 

5 Insbesondere bei typischen Beschäftigungsverhältnissen - wie beispielsweise bei den 
nicht programmgestaltenden Mitarbeitern in der Film- und Fernsehproduktion - kann 
die Gründung einer Ein-Personen-GmbH oder Ein-Personen-Limited nicht zur Umge
hung eines sozialversicherungspflichtigen Beschäftigungsverhältnisses führen. Beurteilt 
nach den maßgebenden tatsächlichen Verhältnissen, sind diese Personen vielmehr wei
sungsgebunden in die Arbeitsorganisation der Unternehmen eingegliedert. Arbeitneh
mer kann - anders als ein Arbeitgeber - ausschließlich eine natürliche Person sein, so 
dass die Gründung einer Ein-Personen-GmbH oder Ein-Personen-Limited in diesen Fäl
len sozialversicherungsrechtlich ins Leere geht. 

6 Nach § 7a Abs. 1 Satz 1 SGB IV können die Beteiligten bei der Deutschen Rentenversi
cherung Bund beantragen, den Status des Erwerbstätigen feststellen zu lassen. Dieses 
Verfahren tritt gleichwertig neben die Verfahren der Einzugsstellen (§ 28h Abs. 2 
SGB IV) und der Rentenversicherungsträger als Prüfstellen (§ 28p SGB IV). Die Abgren
zung erfolgt nach dem Kriterium der zeitlichen Vorrangigkeit. Das Anfrageverfahren 
schließt auch die Entscheidung über die Versicherungspflicht in der Kranken-, Pflege-, 
Renten- und Arbeitslosenversicherung ein. 

Mit dem Anfrageverfahren können sich die Beteiligten Rechtssicherheit darüber ver
schaffen, ob der Auftragnehmer selbständig tätig oder abhängig beschäftigt und auf 
Grund der Beschäftigung sozialversicherungspflichtig ist. Beteiligte, die eine Statusfest
stellung beantragen können, sind die Vertragspartner (z.B. Auftragnehmer und Auftrag
geber). nicht jedoch andere Versicherungsträger. Jeder Beteiligte ist berechtigt, das 
Anfrageverfahren bei der Deutschen Rentenversicherung Bund zu beantragen. Dies gilt 
auch für bereits beendete Vertragsverhältnisse. Es ist nicht erforderlich, dass sich die 
Beteiligten über die Einleitung eines Anfrageverfahrens einig sind. Es ist ausreichend, 
wenn einer der Beteiligten das Anfrageverfahren beantragt. Der andere Beteiligte wird 
dann zum Verfahren herangezogen. Aus Beweisgründen ist für das Anfrageverfahren bei 
der Deutschen Rentenversicherung Bund die Schriftform vorgeschrieben. 

22 



I. Arbeitnehmer, Auszubildende 

Das Anfrageverfahren bei der Deutschen Rentenversicherung Bund ist ausgeschlossen, 
wenn bereits durch eine Einzugsstelle oder einen Rentenversicherungsträger ein Verfah
ren zur Feststellung des Status der Erwerbsperson durchgeführt oder eingeleitet wurde, 
z.B. durch Übersendung eines Fragebogens oder durch Ankündigung einer Betriebsprü
fung. 

Für die im Rahmen eines Statusfeststellungsverfahrens erforderliche Prüfung, ob eine 
sozialversicherungspflichtige abhängige Beschäftigung vorliegt, haben die Beteiligten 
einen Antrag auszufüllen. Die in dem Antrag geforderten Angaben sind notwendig, 
damit das Gesamtbild der Tätigkeit ermittelt werden kann und weitgehend sichergestellt 
ist, dass die für die Entscheidung maßgeblichen Kriterien einheitlich erhoben werden. 
Der aktuelle "Antrag auf Feststellung des sozialversicherungsrechtlichen Status" kann 
von der für das Statusfeststellungsverfahren zuständigen Clearingstelle der Deutschen 
Rentenversicherung Bund angefordert werden (im Internet ist der Antrag unter 
www.deutsche-rentenversicherung-bund.de eingestellt). 

aa) Verfahren 

Die Angaben und Unterlagen, die die Deutsche Rentenversicherung Bund für ihre Ent- 7 
scheidung benötigt, hat sie schriftlich bei den Beteiligten (Auftragnehmer, Auftraggeber) 
unter Fristsetzung anzufordern. Die Frist, innerhalb derer die erforderlichen Angaben 
zu machen und die Unterlagen vorzulegen sind, muss jeweils angemessen festgesetzt 
werden. 

Nach Abschluss der Ermittlungen hat die Deutsche Rentenversicherung Bund vor Erlass 
ihrer Entscheidung den Beteiligten Gelegenheit zu geben, sich zu der beabsichtigten 
Entscheidung zu äußern (Anhörung nach § 24 SGB X). Nach § 7a Abs. 4 SGB lV teilt 
sie deshalb den Beteiligten mit, welche Entscheidung sie zu treffen beabsichtigt, und 
bezeichnet die Tatsachen, auf die sie ihre Entscheidung stützen will. Dies ermöglicht 
den Beteiligten, vor Erlass des Statusbescheides weitere Tatsachen und ergänzende 
rechtliche Gesichtspunkte vorzubringen. Einer Anhörung bedarf es nicht, soweit dem 
Antrag der Beteiligten entsprochen wird. 

Nach Abschluss des Anhörungsverfahrens erteilt die Deutsche Rentenversicherung 
Bund den Beteiligten (Auftragnehmer und Auftraggeber) einen rechtsbehelfsfähigen 
begründeten Bescheid über den Status der Erwerbsperson und deren versicherungs
rechtliche Beurteilung. Die zuständige Einzugsstelle erhält eine Durchschrift des 
Bescheides. Außerdem wird sie unverzüglich informiert, wenn gegen den Bescheid der 
Deutschen Rentenversicherung Bund Widerspruch eingelegt worden ist; über das wei
tere Verfahren wird die zuständige Einzugsstelle regelmäßig unterrichtet. 

Zuständige Einzugsstelle ist die Krankenkasse, die die Krankenversicherung durchführt 
oder die vom Beschäftigten gewählt wurde. Für Beschäftigte, die von ihrem Krankenkas
senwahlrecht keinen Gebrauch machen, ist die Krankenkasse zuständig, der sie zuletzt 
angehörten, ansonsten die vom Arbeitgeber bestimmte Krankenkasse. 

bb) Beginn der Versicherungs- und Beitragspflicht 

Die Versicherungspflicht in der Sozialversicherung auf Grund einer Beschäftigung 8 
beginnt grundsätzlich mit dem Tag des Eintritts in das Beschäftigungsverhältnis. Abwei
chend hiervon sieht§ 7a Abs. 6 Satz 1 SGB IV vor, dass die Versicherungspflicht mit der 
Bekanntgabe der Entscheidung der Deutschen Rentenversicherung Bund eintritt, wenn 

der Antrag nach§ 7a Abs. 1 Satz 1 SGB lV innerhalb eines Monats nach Aufnahme 
der Tätigkeit gestellt wird, 

der Beschäftigte dem späteren Beginn der Sozialversicherungspflicht zustimmt und 

- er für den Zeitraum zwischen Aufnahme der Beschäftigung und der Bekanntgabe der 
Entscheidung der Deutschen Rentenversicherung Bund eine Absicherung gegen das 
finanzielle Risiko von Krankheit und zur Altersvorsorge vorgenommen hat, die der 
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Art nach den Leistungen der gesetzlichen Krankenversicherung und der gesetzlichen 
Rentenversicherung entspricht. 

Die Zustimmung des Beschäftigten zum späteren Eintritt der Versicherungspflicht kann 
nur nach Bekanntgabe der Entscheidung über das Bestehen einer sozialversicherungs
pflichtigen Beschäftigung gegenüber der Deutschen Rentenversicherung Bund wirksam 
abgegeben werden. Das Erfordernis der Zustimmung dient dem Schutz der sozialen 
Rechte des Beschäftigten. Dies ist nur gewährleistet, wenn die Zustimmung in Kenntnis 
der Versicherungspflicht erteilt wird. 

Die für die Zwischenzeit erforderliche anderweitige Absicherung, die bereits im Zeit
punkt des Beginns des Anfrageverfahrens bestehen muss, muss sowohl das finanzielle 
Risiko von Krankheit als auch die Altersvorsorge umfassen. Eine Absicherung gegen das 
finanzielle Risiko von Krankheit ist für Zeiten ab 1.1.2009 auch erforderlich, wenn der 
Beschäftigte auf Grund der Höhe seines regelmäßigen Jahresarbeitsentgelts in der Kran
kenversicherung versicherungsfrei wäre. 

Der Beschäftigte kann den Eintritt der Sozialversicherungspflicht auch von der Auf
nahme der Beschäftigung an herbeiführen, wenn er seine Zustimmung zum späteren 
Eintritt der Sozialversicherungspflicht nicht erteilt. Nur hierdurch erhält er unter finan
zieller Beteiligung seines Arbeitgebers Schutz in allen Zweigen der Sozialversicherung 
ab dem frühestmöglichen Zeitpunkt und vermeidet Lücken im Versicherungsschutz. 

Nach § 23 Abs . 1 Satz 2 SGB IV werden Gesamtsozialversicherungsbeiträge spätestens 
am drittletzten Bankarbeitstag des Monats fällig, in dem die Beschäftigung, mit der das 
Arbeitsentgelt erzielt wird, ausgeübt worden ist oder als ausgeübt gilt; ein verbleibender 
Restbeitrag wird am drittletzten Bankarbeitstag des Folgemonats fällig. 

In§ 7a Abs. 6 Satz 2 SGB IV wird von dieser Fälligkeitsregelung abgewichen. Hiernach 
wird die Fälligkeit des Gesamtsozialversicherungsbeitrags in den Fällen eines Anfrage
verfahrens nach § 7a Abs. 1 Satz 1 SGB IV auf den Zeitpunkt hinausgeschoben, zu dem 
die Statusentscheidung unanfechtbar wird. Die Gesamtsozialversicherungsbeiträge für 
die Zeit ab Beginn der Sozialversicherungspflicht werden dann spätestens mit den Bei
trägen der Entgeltabrechnung des Kalendermonats fällig, der auf den Monat folgt, in 
dem die Entscheidung unanfechtbar wurde. Da in diesen Fällen für die zurückliegende 
Zeit -wegen fehlender Fälligkeit - ein Lohnabzug nach § 28g SGB IV nicht vorgenom
men werden konnte und damit nicht .,unterblieben ist", ist der Abzug des Arbeitnehmer
beitragsanteils nicht auf die letzten drei Monate begrenzt. Für die erst zu einem späteren 
Zeitpunkt fälligen Gesamtsozialversicherungsbeiträge sind für die Vergangenheit keine 
Säumniszuschläge zu erheben. 

cc) Rechtsbehelfe gegen Statusentscheidungen 

9 Widerspruch und Klage eines Beteiligten gegen die Entscheidung der Deutschen Ren
tenversicherung Bund, dass eine sozialversicherungspflichtige Beschäftigung vorliegt, 
haben nach§ 7a Abs. 7 Satz 1 SGB IV aufschiebende Wirkung. Von den angefochtenen 
Entscheidungen der Deutschen Rentenversicherung Bund gehen somit zunächst keine 
Rechtswirkungen aus. Das hat zur Folge, dass vom Auftraggeber zunächst 

keine Gesamtsozialversicherungsbeiträge zu zahlen und 

- keine Meldungen zu erstatten und 

von den Sozialversicherungsträgern zunächst keine Leistungen zu erbringen sind. 

Diese Rechtsfolgen treten auch dann ein, wenn nur einer der Beteiligten gegen den 
Bescheid der Deutschen Rentenversicherung Bund Rechtsmittel eingelegt hat, selbst 
dann, wenn der andere Beteiligte mit dem Eintritt der Versicherungspflicht einverstan
den war. 
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dd) Pflichten des Auftraggebers 

Der Auftraggeber hat zu prüfen, ob Versicherungspflicht als Arbeitnehmer vorliegt. Ist 10 
dies der Fall, hat er alle Pflichten, die sich für einen Arbeitgeber aus den Vorschriften 
des Sozialgesetzbuches ergeben, zu erfüllen. Hierzu gehören insbesondere 

die Ermittlung des beitragspflichtigen Arbeitsentgelts, 

- die Berechnung und Zahlung des Gesamtsozialversicherungsbeitrags, 

- die Erstattung von Meldungen nach der DEÜV und 

- die Führung von Entgeltunterlagen. 

Dies gilt auch, wenn die Deutsche Rentenversicherung Bund in einem Anfrageverfahren 
nach § 7a Abs. 1 Satz 1 SGB IV das Vorliegen einer sozialversicherungspflichtigen 
Beschäftigung bindend festgestellt hat. 

Die Entgeltunterlagen sind nach den Bestimmungen der Beitragsverfahrensverordnung 
zu führen. Zu den Entgeltunterlagen sind auch zu nehmen: 

die Vereinbarung mit dem Arbeitnehmer bzw. eine Niederschrift der wesentlichen 
Vertragsbedingungen (§ 2 Abs. 1 Nachweisgesetz), 

der Antrag über die Einleitung eines Statusfeststellungsverfahrens, 

- der Bescheid eines Versicherungsträgers über eine Statusentscheidung, 

- Mitteilungen über Rechtsmittel gegen Statusfeststellungen. 

Entscheidungen von Versicherungsträgern über das Bestehen einer selbständigen Tätig
keit sollten aus Beweissicherungsgründen zu den Vertragsunterlagen genommen 
werden. 

ee) Melderecht 

Es gelten die Regelungen der DEÜV i.V.m. den gemeinsamen Grundsätzen der Spitzen- 11 
organisationender Sozialversicherung nach § 28b Abs. 2 SGB IV(~ Rz. 277). 

Anmeldungen nach§ 6 DEÜV sind mit der ersten folgenden Lohn- und Gehaltsabrech
nung, spätestens innerhalb von sechs Wochen nach Beginn der Beschäftigung, zu erstat
ten. Als Beginn der Beschäftigung ist der Zeitpunkt einzutragen, zu dem die sozialversi
cherungspflichtige Beschäftigung tatsächlich begonnen hat. Wird über die Versiche
rungspflicht im Rahmen eines Statusfeststellungsverfahrens entschieden und beginnt 
die Versicherungspflicht erst mit dem Zeitpunkt der Bekanntgabe der Statusentschei
dung, ist dieser Zeitpunkt einzutragen. 

b) Obligatorisches Anfrageverfahren 

Die Einzugsstelle hat bei der Deutschen Rentenversicherung Bund nach § 7a Abs. 1 12 
Satz 2 SGB IV ein Statusfeststellungsverfahren zu beantragen, wenn der Arbeitgeber 
bei der Einzugsstelle die Beschäftigung eines Ehegatten/Lebenspartners oder GmbH
Gesellschafter-Geschäftsführers anmeldet. Die Anmeldung dieser Personen ist daher 
gesondert zu kennzeichnen(§ 28a Abs. 3 Satz 2 Nr. 1 Buchst. d und e SGB IV). 

Dieses obligatorische Statusfeststellungsverfahren wurde seit dem 1.1.2008 auf mitarbei
tende Abkömmlinge des Arbeitgebers ausgedehnt. Abkömmlinge sind die Kinder oder 
weitere Nachkommen einer Person, die in gerader Linie voneinander abstammen. 
Hierzu gehören nicht nur die im ersten Grad verwandten Kinder, sondern auch Enkel, 
Urenkel usw. Zu den Abkömmlingen werden auch Adoptivkinder gerechnet, nicht dage
gen Stief- oder Pflegekinder. 

Tritt die Zugehörigkeit zum Personenkreis des § 7a Abs. 1 Satz 2 SGB IV erst im Laufe 
eines bestehenden Beschäftigungsverhältnisses ein, wird kein obligatorisches Statusfest
stellungsverfahren ausgelöst. Sofern noch keine Statusentscheidung eines Versiche
rungsträgers vorliegt, besteht jedoch die Möglichkeit, zur Erlangung der leistungsrecht-
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A. Personenkreise 

liehen Bindung der Bundesagentur für Arbeit einen Statusfeststellungsantrag nach § 7a 
Abs. 1 Satz 1 SGB IV im Rahmen des optionalen Anfrageverfahrens zu stellen. 

aal Verfahren 

13 Nach § 28a Abs. 3 Satz 2 Nr. 1 Buchst. d und e SGB IV hat der Arbeitgeber bei der 
Anmeldung anzugeben, ob zum Arbeitnehmer eine Beziehung als Ehegatte, Lebenspart
ner oder Abkömmling besteht oder ob es sich um eine Tätigkeit als geschäftsführender 
Gesellschafter einer GmbH handelt. Dies gilt auch für geschäftsführende Gesellschafter 
der Unternehmergesellschaft (haftungsbeschränkt) i.S.d. Gesetzes zur Modernisierung 
des GmbH-Rechts und zur Bekämpfung von Missbräuchen (MoMiG) als Unterform der 
GmbH. 

Bei der Anmeldung ist daher folgendes "Statuskennzeichen" anzugeben: 

"1" bei dem Ehegatten, Lebenspartner oder Abkömmling des Arbeitgebers, 

"2" bei dem geschäftsführenden Gesellschafter einer GmbH. 

Die Angabe des Statuskennzeichens ist auch bei der Anmeldung eines geringfügig 
Beschäftigten vorzunehmen. 

Geht bei der Einzugsstelle eine entsprechende erstmalige Anmeldung (Abgabegrund 
"10" oder "40") ein, wird die Meldung an die Deutsche Rentenversicherung Bund wei
tergeleitet, die daraufhin mit dem Versand entsprechender Feststellungsbögen die 
Ermittlungen zur Statusfeststellung einleitet. Dies gilt auch, wenn bereits eine Betriebs
prüfung beim Arbeitgeber angekündigt worden ist. Über die abschließende Statusfest
stellung erhalten die betroffenen Arbeitgeber/Auftraggeber und Arbeitnehmer/Auftrag
nehmer einen Bescheid innerhalb von vier Wochen nach Eingang der vollständigen, für 
die Entscheidung erforderlichen Unterlagen. Die Einzugsstelle und die Bundesagentur 
für Arbeit werden ebenfalls unterrichtet. Die Mitteilung erfolgt im maschinellen DEÜV
Meldeverfahren. 

Da lediglich bei der Aufnahme einer entsprechenden Beschäftigung ein Statusfeststel
lungsverfahren durchzuführen ist, wird bei anderweitigen Meldungen mit einem Status
kennzeichen ein Statusfeststellungsverfahren nicht eingeleitet. Ist eine Anmeldung 
unzutreffend mit Meldegrund "10" vorgenommen worden (z.B. bei der Umwandlung 
einer geringfügigen in eine mehr als geringfügige Beschäftigung), wird ein Statusfest
stellungsverfahren ebenfalls nicht durchgeführt. Der Arbeitgeber wird von der Deut
schen Rentenversicherung Bund aufgefordert, die Meldung zu berichtigen. Die Einzugs
stelle erhält eine entsprechende maschinelle Information. Sie hat die Berichtigung der 
Meldung zu überwachen. 

Ist eine Anmeldung unzutreffend ohne Meldegrund "10" vorgenommen worden, ist die 
korrekte Anmeldung nachzuholen und das obligatorische Statusfeststellungsverfahren 
entsprechend einzuleiten. 

bb) Beginn der Versicherungs- und Beitragspflicht 

14 Auf Grund der Besonderheit des obligatorischen Anfrageverfahrens, das durch die 
Anmeldung der Beschäftigung der Betroffenen ausgelöst wird, besteht für die Anwen
dung der Regelungen über den Beginn der Versicherungspflicht und die Fälligkeit der 
Beiträge nach§ 7a Abs. 6 SGB IV kein Raum. Dies gilt auch für die in§ 7a Abs. 7 SGB IV 
vorgesehene aufschiebende Wirkung von Rechtsbehelfen gegen Statusentscheidungen 
über das Vorliegen einer Beschäftigung, da mit einer solchen Entscheidung die Einschät
zung der Beteiligten bestätigt wird. 

Insofern führen die Einzugsstellen das Versicherungsverhältnis entsprechend der 
Anmeldung nach § 28a Abs . 1 SGB IV durch. 
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I. Arbeitnehmer, Auszubildende 

cc) Fehlende Mitwirkung 

Kann wegen fehlender Mitwirkung eine Entscheidung nicht getroffen werden, wird der 15 
Arbeitgeber mit dem ablehnenden Bescheid aufgefordert, die Meldung zu stornieren. 
Der Arbeitgeber wird darauf hingewiesen, dass eine Entscheidung über das Vorliegen/ 
Nichtvorliegen einer Beschäftigung oder einer selbständigen Tätigkeit mangels Mitwir
kung nicht getroffen werden konnte und bei einer späteren Feststellung einer Beschäfti
gung Sozialversicherungsbeiträge nachzuzahlen sein werden. Die Einzugsstelle und die 
Bundesagentur für Arbeit erhalten eine entsprechende maschinelle Information. Die 
Einzugsstelle ist gehalten, die Stornierung der Meldung zu überwachen. 

c) Leistungsrechtliche Bindung der Bundesagentur für Arbeit 

aal Statusfeststellungen der Rentenversicherungsträger 

Die Bundesagentur für Arbeit ist nach § 336 SGB III an Statusentscheidungen der Deut- 16 
sehen Rentenversicherung Bund nach§ 7a Abs. 1 SGB N leistungsrechtlich hinsichtlich 
der Zeiten gebunden, für die das Bestehen eines versicherungspflichtigen Beschäfti
gungsverhältnisses festgestellt ist. Dies gilt für alle Entscheidungen im Rahmen des 
optionalen Anfrageverfahrens nach § 7a Abs. 1 Satz 1 SGB IV wie auch des obligatori
schen Anfrageverfahrens nach§ 7a Abs. 1 Satz 2 SGB IV nach dem 31.12.2004. Die Bun
desagentur für Arbeit akzeptiert darüber hinaus die leistungsrechtliche Bindung auch für 
Statusentscheidungen der Rentenversicherungsträger im Rahmen einer Betriebsprüfung 
nach§ 28p SGB IV nach dem 31.12.2004. 

Für die Zukunft bindet der Feststellungsbescheid die Bundesagentur für Arbeit so lange, 
wie er wirksam ist. Hinsichtlich der Wirksamkeit des Bescheides gilt § 39 SGB X. 

bb) Statusfeststellungen der Einzugsstellen 

Stellt die Einzugsstelle im Rahmen des § 28h Abs. 2 SGB IV das Vorliegen eines versi- 17 
cherungspflichtigen Beschäftigungsverhältnisses fest, tritt grundsätzlich keine Bin
dungswirkung der Bundesagentur für Arbeit ein. 

Wird von einer Einzugsstelle eine Statusfeststellung ausdrücklich im Hinblick auf die 
leistungsrechtliche Bindung der Bundesagentur für Arbeit begehrt, wird diese, 

sofern über den Status in der ausgeübten Tätigkeit noch keine Entscheidung getrof
fen wurde und 

- sie selbst die ausgeübte Tätigkeit unverbindlich als Beschäftigungsverhältnis quali-
fiziert, 

den Vertragspartnern empfehlen, auf eine Entscheidung im Rahmen von § 28h Abs. 2 
SGB IV zu verzichten und stattdessen bei der Deutschen Rentenversicherung Bund -
zur Sicherstellung der leistungsrechtlichen Bindung der Bundesagentur für Arbeit- eine 
Statusfeststellung nach § 7a Abs. 1 Satz 1 SGB IV zu beantragen. 

Eine Statusfeststellung nach § 7a Abs. 1 Satz 1 SGB IV kann auch in den Fällen bean
tragt werden, in denen für die von§ 7a Abs. 1 Satz 2 SGB IV erfassten Personen zunächst 
keine Meldung erstattet wurde, weil die Vertragsparteien bisher davon ausgingen, die 
Tätigkeit würde kein Beschäftigungsverhältnis begründen; diese Einschätzung soll nun
mehr aber überprüft werden. 

Die Deutsche Rentenversicherung Bund wird sich in derartigen Fällen nicht auf den 
Ausschlusstatbestand des § 7a Abs. 1 Satz 1 zweiter Halbsatz SGB IV berufen. 

Wird die ausgeübte Tätigkeit von der Einzugsstelle nicht als Beschäftigungsverhältnis 
qualifiziert, sowie in den Fällen, in denen die Einzugsstelle ohne ausdrückliche Bezug
nahme auf die Bindungswirkung angegangen wird, trifft sie eine Entscheidung im Rah
men von § 28h Abs. 2 SGB IV. 
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